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Neue Entgeltordnung TV-H 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

in den bisherigen ver.di Veröffentlichungen haben wir darüber informiert, dass 
am 10.10.14 in der abschließenden Verhandlungsrunde mit dem Land Hessen ein 

Ergebnis erzielt werden konnte. 
 

Die ver.di Tarifkommission Land Hessen hat dieses am 23.10.14 bewertet und 
einer kritischen Würdigung nach langer, ausführlicher und teilweiser 
kontroverser Diskussion bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung 
angenommen. Damit wird ver.di dem Verhandlungsergebnis innerhalb der 
vereinbarten Erklärungsfrist der Tarifvertragsparteien bis 31.10.14 zustimmen. 
Allerdings sind noch weitere redaktionelle Abstimmungen an den Texten 
vorzunehmen. 
 
Im Ergebnis ist damit davon auszugehen, dass die Entgeltordnung TV-H 
(EGO TV -  H) rückwirkend ab 01.07.14 in Kraft treten wird. Das bedeutet, dass 
alle Beschäftigten im Geltungsbereich des TV-H, die zum 30.06.14 und am 

01.07.14 beschäftigt sind, in die EGO TV-H übergeleitet werden bzw. 
übergeleitet worden sind. 

 
Die gilt nicht nur für die Beschäftigten, die seit Geltung des TV-H ab 01.01.10 

(neu) eingestellt worden sind, sondern auch für Beschäftigte, die mit TVÜ-H vom 
31.12.09 zum 01.01.10 in das neue Tarifwerk bereits übergeleitet wurden. 
 

Für alle Beschäftigte, die hiervon betroffen sind, gilt es zu prüfen, ob aufgrund 
der EGO TV-H ein Anspruch auf eine höhere Eingruppierung nach dieser EGO 
besteht. 
 

Niemand muss befürchten, dass arbeitgeberseitig eine 

Überprüfung der Eingruppierung erfolgt! Es bleibt auf jeden 

Fall bei der bisherigen Eingruppierung! 
 

Das ist tarifrechtlich vereinbart! Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Anträge 

auf höher Eingruppierungen nach der EGO TV-H von den Beschäftigten selbst zu 
stellen sind – nicht verwaltungsmäßig vorgenommen werden. Im Hinblick auf 

eine maßgebliche Antragstellung gilt sorgfältige Prüfung vor Eile! 
 
Die Ausschlussfrist für einen Antrag auf höhere Eingruppierung nach EGO TV-H 
endet am 31.12.15! Sie ersetzt die sonst übliche sechsmonatige Ausschlussfrist 

nach TV-H.  
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D. h. Anträge zur höher Eingruppierung nach EGO TV-H können bis 31.12.15 

gestellt  

werden und werden dann im Erfolgsfall rückberechnet zum Datum 01.07.14. 
Auch bei später Antragstellung geht also nichts verloren. 

Wir haben deshalb in ver.di gemeinsam Zeit, die Ansprüche und Gegebenheiten 
zu bewerten und zu prüfen. 

 
Für ver.di Vertrauensleute und Personalratsmitglieder werden in Kürze 
Schulungsangebote angeboten. ver.di b+b wird ein Seminarangebot für PR-
Schulungen vorlegen. Im Fachbereich Bund und Land der ver.di Hessen werden 
wir ein Angebot für VL entwickeln. Wir werden die EGO TV-H als Textausgabe 

herausgeben und unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. 

 
ver.di sichert die Interessen der Beschäftigten beim Land Hessen. Die 

Entgeltordnung TV-H ist dabei ein wesentlicher Schritt, um das Tarifrecht zu 
vervollständigen. 
 

Mitgliedschaft in ver.di lohnt sich und macht ver.di stark, 
Interessen gegenüber dem Land durchzusetzen.  
 
 

 


